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Sirenenalarm 
Alarmierung der Feuerwehr  

3 x 15 Sekunden Heulton 
Warnung vor Gefährdungen  

Neben der Alarmierung für die Feuerwehr, werden die Sirenen weiter-
hin zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt: 
1 Minute auf und abschwellender Heulton 
Entwarnung: 1 Minute Dauerton 

Machen Sie sich mit den Verhaltensregeln und  
den Alarmierungstönen der Sirenen vertraut.  

Unter www.kreuzau.de/112  
erhalten sie weitere Informationen.

Abfallentsorgung in der Gemeinde Kreuzau 
Informationen zur Abfallentsorgung erhalten Sie  

im Internet unter www.kreuzau.de/abfall  
oder bei Ihrer Abfallberatung im Rathaus.

Gemeindeverwaltung Kreuzau,  
Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau  
Tel. 02422 507-0, Fax 02422 507-498 
Internet: www.kreuzau.de, E-Mail: buergermeister@kreuzau.de 
Info-Telefon der Gemeinde Kreuzau: 02422 507-200 
Öffnungszeiten:    montags-freitags 8.30 – 12.00 Uhr  
                            dienstags 13.30 – 16.00 Uhr 
                            donnerstags 13.30 – 17.00 Uhr  
                            und nach Vereinbarung 
Hinweis: Das Sozial- und Grundsicherungsamt sowie das Steuer -
amt sind mittwochs geschlossen.

Bezirksdienst Kreuzau  
Polizeihauptkommissar Meier 02422 50416-6331 
Bezirk: Kreuzau westlich der Bahn, Winden, Untermaubach, Ober-
maubach, Schlagstein, Bergheim, Bilstein, Langenbroich, Bogheim 
Polizeihauptkommissar Nolden 02422 50416-6332 
Bezirk: Kreuzau östlich der Bahn, Stockheim, Drove, Boich, Thum, 
Leversbach, Üdingen 
Gemeinsame Sprechzeiten  
  mittwochs 12.00 – 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung  
Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH 
  Urbanusstr. 1, Kr-Winden 02422 9476-200 
Nach Dienstschluss bei   
Versorgungsstörungen (Wasser) 02422 9476-220 
Wasserversorgungszweck Perlenbach 02472 9916-0 
Westnetz GmbH (RWE) Störung-Strom 0800 4112244 
Westnetz GmbH (RWE) Störung-Gas 0800 0793427 
St. Augustinus-Krankenhaus GmbH 02421 599-0 
Krankenhaus Düren GmbH 02421 300 
St. Marien Hospital 02421 805-0 
Kreuz-Apotheke 0800 94000-00 
Victoria-Apotheke 0800 523720-0 
Schiedsperson 02422 504-154 
Telefon-Seelsorge Düren-Heinsberg-Jülich   
  evangelisch 0800 111 01 11 
  katholisch 0800 111 02 22

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Amts blattes: Der Bürger -
meister der Gemeinde Kreuzau, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, 
Telefon 02422 507-0, Telefax 02422 507-498. Herausgeber und ver-
antwortlich für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil:  
Porschen & Bergsch GbR Mediendienstleistungen, Am Roßpfad 8, 
52399 Merzenich, Telefon 02421 69796-40, Telefax 02421  
69796-59, www.porschen-bergsch.de. 
Das Amtsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an die Haus -
halte im Gemeinde gebiet verteilt. Das Amtsblatt ist im Einzel bezug 
durch den Verlag zum Preis von 0,40 € zzgl. Liefergebühr zu beziehen. 
Unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial wird nicht zurückge-
sandt.  
Auflage 8.400 Exemplare. In unserem Hause gestaltete Anzeigen 
unterliegen dem Urheberrecht.

Werbung

Notrufnummern 
Feuerwehr/Rettungsdienst:                        112 
Polizei Notruf                                              110 
Polizeiwache Kreuzau                                02422 50416-6312 
Arztrufzentrale:                                          0180 50441-00 
Ärztliche Notrufnummer:                            116 117 
Zahnärztlicher Notdienst:                           0180 59867-00 
Info-Zentrale für Vergiftungsfälle:               0228 192-40 
  Universitätsklinik Bonn 
Tierärztlicher Notdienst:                              
  www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de 

KONTAKTE IMPRESSUM 
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Bekanntmachung 
Bewerbungen für das Amt der Schiedsperson und  

der stellvertretenden Schiedsperson  
für den Schiedsamtsbezirk der Gemeinde Kreuzau 

Aufgabenbereich der Schiedsperson: 
Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung besteht die 
Aufgabe der Schiedsperson darin, festgefahrene Konfliktsituationen 
und verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen 
und dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
zivilrechtlicher sowie strafrechtlicher Art zu schlichten und durch 
Abschluss eines entsprechend zu protokollierenden Vergleiches 
unbürokratisch und kostensparend zu beenden. In folgenden  
bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten ist ein außergerichtliches 
Streitschlichtungsverfahren vorgeschrieben: nachbarrechtliche  
Konflikte, Streitigkeiten wegen Verletzung der persönlichen Ehre, die 
nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind, Streitigkeiten 
über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes. In Privatklagesachen, bei denen die Staatsanwalt-
schaft Anklage nur bei einem öffentlichen Interesse an der Strafver-
folgung erhebt (u. a. Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, 
Hausfriedensbruch, leichte und fahrlässige Körperverletzung, Bedro-
hung sowie Sachbeschädigung), muss erst die Schiedsperson ange-
rufen werden, bevor man sich an das Strafgericht werden kann. 
Zudem stehen die Schiedsämter grundsätzlich auch in kleineren 
bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten über vermögensrechtliche 
Ansprüche zur Verfügung, in denen ein außergerichtliches Streit-
schlichtungsverfahren nicht vorgeschrieben ist. 

Eignung für das Schiedsamt: 
Das Schiedsamt ist ein Ehrenamt. Sie sollten zwischen 30 und 70 
Jahre alt sein, im Schiedsamtsbezirk wohnen und ihrer Persönlich-
keit nach zur Streitschlichtung besonders befähigt sein. Zudem 
werden erwartet: Schreibgewandtheit, die ausgeprägte Bereitschaft 
zum Zuhören sowie Freude und Geschick an und in der Verhand-
lungsführung in einer möglichst ruhigen und entspannten Atmos -
phäre. Im Übrigen gelten die Ausschlussgründe nach § 2 Schieds-
amtsgesetz NRW. 
Schiedspersonen werden für die Dauer von 5 Jahren gewählt und 
vom Amtsgericht Düren (zugleich Aufsichtsbehörde) bestellt. Die 
Wahl der Schiedsperson erfolgt durch den Gemeinderat Kreuzau.  
Die Gemeinde Kreuzau trägt die notwendigen und angemessenen 
Sachkosten des Schiedsamtes. Schiedspersonen werden für ihr Amt 
hinreichend ausgebildet und fortgebildet. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum 
19.02.2021 schriftlich bewerben. Die Bewerbung (bitte mit der 
Angabe von Name, Vorname, Geburtsname, Anschrift, Geburtstag 
und Geburtsort, Beruf, einem kurzen Lebenslauf, Ihrer Telefonnummer 
und, wenn vorhanden, einer E-Mail-Adresse) schicken Sie bitte an: 

Gemeinde Kreuzau 
Bewerbung Schiedsperson/stellv. Schiedsperson 
Bahnhofstraße 7 
52372 Kreuzau 
oder per Mail an: buergermeister@kreuzau.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen der Abteilungsleiter Herr Helge Drewes-
Janssen (Tel. 02422 507 237, E-Mail: h.drewes-janssen@kreuzau.de 
gerne zur Verfügung. 

Kreuzau, den 12.01.2021 
Der Bürgermeister 

gez. Eßer 

-Ingo Eßer-

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

- Öffentliche Bekanntmachung - 
Bezirksregierung Köln                         50667 Köln, den 07.01.2021 
Dezernat 33                                          Zeughausstraße 2-10 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Tel.: 0221 / 147 - 2033 
Flurbereinigung Soller - Frangenheim 
Az.: 33.43 -5 11 01- 

4. ÄNDERUNGSBESCHLUSS 
Die Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 -Ländliche Entwicklung, 
Bodenordnung-, hat beschlossen: 
1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 15.03.2011 fest-

gestellte und durch den 1. bis  3. Änderungsbeschluss geänderte 
Flurbereinigungsgebiet wird gemäß § 8 Absatz 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I 
S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I  
S. 2794), wie folgt geändert: 
Zu dem Flurbereinigungsgebiet werden die nachfolgend aufge-
führten Grundstücke zugezogen und auch insoweit die Flur -
bereinigung angeordnet: 

Regierungsbezirk Köln 
Rhein-Erft-Kreis 
Stadt Hürth 
Gemarkung Hürth 
Flur             14           Flurstück 114 

Kreis Düren 
Stadt Düren 
Gemarkung Düren 
Flur             95           Flurstücke 67, 95, 105 

Städte Region Aachen 
Stadt Herzogenrath 
Gemarkung Herzogenrath 
Flur             11           Flurstücke 89, 93 

Kreis Euskirchen 
Gemeinde Blankenheim 
Gemarkung Lommersdorf 
Flur             3             Flurstück 33 

2. Das geänderte Flurbereinigungsgebiet ist auf der als Anlage zu 
diesem Beschluss genommenen Gebietskarte dargestellt. Es hat 
nunmehr eine Größe von rund 352 ha. 

3. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereini-
gungsgebiet zugezogenen Grundbesitze werden Teilnehmer  
der durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 15.03.2011  
gebildeten Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Soller-
Frangenheim mit dem Sitz in Vettweiß.  

4. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach 
§ 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
erfolgter öffentlicher Bekanntmachung unter Angabe des Akten-
zeichens 33.43 – 5 11 01 - bei der Bezirksregierung Köln, 50606 
Köln, anzumelden.  
Ihre Rechte können auch durch Übermittlung eines elektroni-
schen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an  
die elektronische Poststelle der Behörde angemeldet werden. Die 
E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
Ihre Rechte können auch durch De-Mail in der Sendevari ante 
mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem  
De-Mail-Gesetz angemeldet werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 
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Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche 
Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie 
persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grund-
stücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken 
beschränken. Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln hat der 
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu  
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist ange -
meldet oder nachgewiesen, so kann die Bezirksregierung Köln 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 
Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 
3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, 
dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungs -
aktes zuerst in Lauf gesetzt wird. 

5. Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses an gelten bezüglich der 
zugezogenen Grundstücke folgende zeitweilige Einschränkun-
gen, die bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
wirksam sind: 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
der Bezirksregierung Köln nur Änderungen vorgenommen 
werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören 
(§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Bezirks-
regierung Köln errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken,  
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit 
landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Bezirksregierung Köln beseitigt werden (§ 34 
Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 

d) Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsmäßigen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der 
Bezirksregierung Köln (§ 85 Nr. 5 FlurbG). 

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorge-
nommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Bezirksregierung Köln kann den früheren Zustand 
gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der 
Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). 

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen 
worden, so muss die Bezirksregierung Köln Ersatzpflanzungen 
auf Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu d) vorgenom-
men worden, so kann die Bezirksregierung Köln anordnen, dass 
derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete 
Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG). 

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu b) bis d) dieses 
Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000,-- € für den einzelnen Fall geahndet 
werden [§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.02.1987 (BGBl. I  
S. 602), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19.06.2020 
(BGBl. I S. 1328)]. Unter Umständen kann auch eine höhere Geld-
buße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG).  

Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich 
die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). 
Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben 
unberührt. 

GRÜNDE 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW beabsichtigt den Neubau der 
Bundesstraße B 56 n - Ortsumgehung Soller/Frangenheim mit  
Kurvenbegradigung Froitzheim einschließlich der notwendigen 
Folge maßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter. 
Es handelt sich um eine geringfügige Änderung des Flurbereini-
gungsgebietes gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG. Diese Änderung dient der 
Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens. Mittels der Zuzie-
hung von Tauschflächen wird eine optimierte Abfindung von Teilneh-
mern ermöglicht. 
Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbereinigungsgebietes 
liegen somit vor. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach 
seiner öffentlichen Bekanntmachung  Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, -Dezernat 33-  
50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung Köln 
-Dezernat 33- 

Robert-Schuman-Straße 51 
52066 Aachen 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektroni-
schen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die 
elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendervariante mit 
bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben 
werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden 
sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden. 

Im Auftrag 
gez. (LS) 
Meul 
Oberregierungsvermessungsrat  

Hinweise: 
Der vorstehende Text der Ausführungsanordnung ist auch auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Köln zu finden: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_ 
flurbereinigungsverfahren/soller_frangenheim/index.html 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der 
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Flur-bereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abtei-
lung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese Informationen gerne auch barrie-
refrei zur Verfügung.

Aufruf zur Meldung  
der Nutzungsberechtigten oder Angehörigen  

der Verstorbenen der aufgelisteten Grabstätten 
Bei den nachfolgend aufgeführten Grabstellen auf den Friedhöfen 
der Gemeinde Kreuzau sind sowohl/entweder Ruhefristen der  
Verstorbenen als auch/oder die Nutzungsdauer der Grabstätten 
abgelaufen oder sie sind in einem ungepflegten Zustand. 
Die entsprechenden Grabsteine wurden durch Aufkleber gekenn-
zeichnet. 
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Abgelaufene Grabstätten 
 
Friedhof        Grabstätte           Verstorben                                             Ablauf 

Leversbach    NT/A/4                  BOECKING, Anna Maria Elisabeth            05/2015 

Stockheim      AT/C/261              BAUER, Maria Agnes                               12/2015 

Ungepflegte Grabstätten 
Die nachfolgend aufgeführten Grabstätten sind ungepflegt. Die Ver-
antwortlichen werden hiermit aufgefordert die Grabstätte innerhalb 
der nächsten 4 Wochen in Ordnung zu bringen. 
 
Friedhof        Grabnummer       Verstorben                       Geburtsjahr Sterbejahr 

Kreuzau         AT/A/2585-2586   KUTSCH, Josef                  1919 2009 

Leversbach    NT/A/74                GEMÜND, Peter                 1920 1997 

Stockheim     NT/C/750-751A    KRÜCKELS, Helmut           1939 1996 

Thum             NT/28                   KESTERNICH, Anna Maria   1901 1989 

Untermaubach AT/3/423-424       KÜPPERS, Sibilla               1900 1986 

Winden          AT/C/305-306       SCHÖNAU, Gertrud            1908 2001 

Winden          AT/E/612A            VOGEL, Maria                    1953 2000 

Angehörige der in den o. a. Grabstätten bestatteten Personen 
oder Nutzungsberechtigte der o. a. Grabstätten werden gebeten, 
sich bis zum 26. Februar 2021 bei der Friedhofsverwaltung im 
Rathaus, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Zimmer 365,  
℡02422/507-476, zu melden.  

Im Falle einer nicht Beachtung kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätten kostenpflichtig abräumen, einebnen und einsähen 
sowie die Grabmale beseitigen lassen. 

         Im Auftrag 
- Friedhofsverwaltung -

Bekanntmachung der Wasserwerk  
Concordia Kreuzau GmbH 

In ihrer Sitzung vom 16.12.2020 hat die Gesellschafterversammlung 
der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH folgende Preiserhöhungen 
beschlossen: 

Der Verbrauchspreis wird ab dem 01.01.2021 von bisher netto 
1,55 €/m³ auf 

netto 1,65 €/m³ 
festgesetzt. 

Der Grundpreis für Hauswassermesser aller Nennweiten wird ab 
dem 01.01.2021 von bisher netto 13,50 €/Monat auf 

netto 14,00 €/Monat 
festgesetzt. 
Der Grundpreis für Verbundwassermesser aller Nennweiten wird ab 
dem 01.01.2021 von bisher netto 44,50 €/Monat auf 

netto 46,15 €/Monat 
festgesetzt. 
Die Erhöhungen werden bei der Festsetzung der Vorauszahlung des 
Wassergeldes für das Jahr 2021 berücksichtigt. 
Gleichzeitig sind die Ziffern 2 und 3 der Tarife und Preise der Wasser -
werk Concordia Kreuzau GmbH zu den „Allgemeinen Tarif- und 
Geschäftsbedingungen“ anzupassen. Der Wortlaut dieser Änderung 
ist nachfolgend wiedergegeben. 

2. Grundpreis 
Der Grundpreis wird monatlich erhoben und nach Anzahl und Art 
der eingebauten Wasserzähler berechnet. 
Der monatliche Grundpreis beträgt bei Hauswassermessern aller 
Nennweiten 14,00 € zuzüglich der zurzeit gesetzlich gültigen 
Umsatzsteuer, bei Verbundwassermessern aller Nennweiten 
46,15 € zuzüglich der zurzeit gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. 
Der Grundpreis ist auch zu entrichten, wenn im Verbrauchszeit-
raum kein Wasser entnommen wird. Bei der Berechnung des 
Grundpreises wird der Monat, in dem der Wassermesser erstmalig 
eingebaut bzw. ausgebaut wird, als voller Monat angerechnet. 
3. Verbrauchspreis 
Für den durch Wassermesser festgestellten Wasserverbrauch 
beträgt der zu zahlende Wasserpreis je m³ entnommenen  
Wassers 1,65 € zuzüglich der zurzeit gesetzlich gültigen Umsatz-
steuer. 

Kreuzau, den 17.12.2020 
Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH  

Der Geschäftsführer 
gez. Dreyling 

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH  
Urbanusstraße 1, 52372 Kreuzau 
Tel.:     02422 / 94 76 200 
Fax:     02422 / 94 76 250 
Website: www.wasserwerk-concordia.de  
E-Mail: info@wasserwerk-concordia.de 

Nachruf 
Rat und Verwaltung der Gemeinde Kreuzau trauern um 

Herrn Martin Weiler 
Martin Weiler begann sein kommunalpolitisches Engagement 
im Oktober 2009 als Ortsvorsteher des Ortsteils Thum und 
hatte dieses Amt bis Juni 2014 inne. Zudem war der Verstor-
bene im vorgenannten Zeitraum als sachkundiger Bürger in 
verschiedenen Ausschüssen der Gemeinde Kreuzau vertreten. 
In den Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat er sich in 
besonderem Maße für den Ort Thum und das Wohl seiner  
Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt.  
Wir gedenken in aufrichtiger Trauer dem Verstorbenen und 
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Gemeinde Kreuzau 
-Ingo Eßer- 

Bürgermeister
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Die Gemeinde Kreuzau sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt einen   

Mitarbeiter für den Sachbereich Bauleitplanung (m, w, d) 
sowie einen 

Mitarbeiter für den Sachbereich  
allgemeine Ordnungsangelegenheiten (m, w, d) 

Ende der Bewerbungsfrist: 19.02.2021 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der 

Gemeinde Kreuzau https://www.kreuzau.de/stellenangebote.  

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
Straßenbaumaßnahmen 2019  

und 2020 erfolgreich umgesetzt 
Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Kreuzau  

Ende 2018 hat der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen zur  
Verbesserung der Gemeindestraßen beschlossen. So wurde unter 
anderem festgelegt, ab 2019 mehr Haushaltsmittel für die Straßen-
unterhaltung einzusetzen und ab 2020 wieder notwendige Straßen-
ausbaumaßnahmen durchzuführen. Hierzu wird bei der Gemeinde 
ein Straßen- und Wegekonzept geführt, welches einen mittelfristigen 
Zeitraum (mind. 5 Jahre) abdeckt und regelmäßige Anpassungen 
erfährt. In diesem ist vorhabenbezogen zu berücksichtigen, wann 
technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßen -
unterhaltungsmaßnahmen (Asphaltdeckensanierungen) möglich 
sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an 
kommunalen Straßen erforderlich werden. Ziel des Straßen- und 
Wegekonzeptes ist eine frühzeitige Veröffentlichung von anstehen-
den Baumaßnahmen um damit noch mehr Transparenz für Anlieger 
zu schaffen. Alle Maßnahmen erfolgen immer in enger und frühzeitiger 
Abstimmung mit Versorgungsträgern (Wasser, Abwasser, Strom, 
Gas, Telekommunikation). Das gesamte Konzept kann unter 
www.kreuzau.de eingesehen werden. 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen, überwiegend in Form  
von Asphaltdeckensanierungen erfolgten in 2019 in der  
„Karl-Arnold-Straße“, dem „Stockheimer Weg“ (Dürener Straße 
bis Heribertstraße), dem „Hohlweg“ (Einmündungsbereich),  
„Am Thing“ und „In den Benden“ sowie der „Kreuzstraße“. 
Im abgelaufenen Jahr 2020 wurden Straßenunterhaltungsmaßnah-
men in der „Martinstraße“, „Im Reuter“ und „Am Bruchbach“ 
durchgeführt. Die laufende Maßnahme in der „Freiheit“ wird in 
diesem Jahr abgeschlossen. Für die Baumaßnahme in der „Martin-
straße“ konnte eine 85 prozentige Förderung des Landes erwirkt 
werden. 
Darüber hinaus konnten die Parkplätze in Leversbach (Kirmesplatz), 
in Obermaubach (Friedhof) und in Winden (Friedhof) erneuert 
werden. 
In der Straße „Hochkoppel“ (Verbindungsstraße zwischen Bilstein 
und Hochkoppel), der „Kelterstraße“ (Hausnummer 179a – 183), 
„Bleigraben“ (Hausnummer 15a -15 c), „Am Leversbach“ (Haus-
nummer 9a-11a) wurden in vergangenen Jahr dringend notwendige 
verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen durchgeführt.  
Im Jahr 2021 sind in folgenden Straßen Unterhaltungsmaßnahmen 
vorgesehen:  
„Poststraße“, „Teichstraße“, „Eintrachtstraße“ und „Zum 
Duffes bach“. 

Straßenausbaumaßnahmen 
Mit den Straßenausbaumaßnahmen in der „Flemingstraße“ und 
„Im Bongert“ wurde nach Abschluss der Planungsphase wie vorge-
sehen in 2020 begonnen. Die Maßnahmen werden nach derzeitigem 
Stand im Mai abgeschlossen sein. 
Für das Jahr 2021 sind die Straßenausbaumaßnahmen in der 
„Marienstraße“ und „Grünstraße“ vorgesehen, deren vorberei-
tende Planungsarbeiten derzeit laufen. Die Anliegerversammlungen 
werden in diesem Frühjahr stattfinden, Grundstückseigentümer 
werden dazu frühzeitig durch die zuständige Fachabteilung 2.2 
Kommunale Dienste eingeladen.  
Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen mit Sachgebietsleiter Swen 
Schmitz (Tel.: 02422 507-363, E-Mail: Swen.Schmitz@Kreuzau.de) 
jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Straßenunterhaltungsmaßnahme "Im Reuter” 

Der Haushalt der Gemeinde Kreuzau  
im Haushaltsjahr 2021 

Der Gemeinderat hat am 08. Dezember 2020 einstimmig die Haus-
haltssatzung, den Haushaltsplan und die Fortschreibung des Haus-
haltssicherungskonzeptes (HSK) für das Jahr 2021 beschlossen. 
Damit ist es auch diesmal unter erschwerten, durch die Pandemie 
verursachten Rahmenbedingungen gelungen, einen einvernehm -
lichen Beschluss zeitig vor Beginn des Haushaltsjahres zu fassen. 
Grundsätzlich ist die Zielsetzung der Gemeinde Kreuzau in jedem 
Jahr, den Entwurf des Haushalts im Oktober in den Rat einzubringen 
und nach den Beratungen in den Fraktionen in der letzten Sitzung 
des Rates im Dezember zu beschließen. Zum einen entspricht dieser 
zeitliche Ablauf den Vorgaben der Gemeindeordnung zum Haushalts-
aufstellungsverfahren. Zum anderen liegt es im Interesse der 
Gemeinde, die Haushaltsunterlagen nach erfolgtem Beschluss mög-
lichst frühzeitig der Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen, um relativ zeitig im Haushaltsjahr über die im Haushalt 
festgelegten Ermächtigungen zu verfügen und die beabsichtigten 
Maßnahmen durchführen zu können.  
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 2,59 Mio. € Fortführung der Maßnahmen des integrierten Hand-
lungskonzepts im Zentralort Kreuzau (Masterplan, Dorfplatz, 
Spielplatz Tuchbleiche); 

 1,72 Mio. € Straßenausbaumaßnahmen; 
 1,22 Mio. € Sanierung und barrierefreier Ausbau der Großsport-

halle Kreuzau; 
 0,76 Mio. € Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Thum 

(anteilig);  
 0,47 Mio. € Errichtung einer Skateranlage (anteilig). 
Außerdem ist der Erwerb von Vermögensgegenständen in einer 
Größen ordnung von rund 760.000 € vorgesehen. U.a. sind hier Fahr-
zeugbeschaffungen für den Bauhof in Höhe von 85.000 € sowie für 
die Feuerwehr von 50.000 € und 260.000 € im Rahmen der Digital-
offensive an Schulen geplant. 
Bei den laufenden konsumtiven Aufwendungen fallen die Transfer-
aufwendungen, d. h. die Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialleistungen 
und Umlagen an Dritte, nach wie vor besonders ins Gewicht. Im 
Haushaltsplan 2021 umfassen sie mit rund 20 Mio. € 46,8 % aller 
ordentlichen Aufwendungen. Davon entfallen fast 15,6 Mio. € auf die 
allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage, die an den 
Kreis Düren zur anteiligen Deckung der dort entstehenden Aufwen-
dungen zu entrichten sind. 
Insgesamt weist der gemeindliche Haushaltsplan 2021 Aufwendun-
gen von 42.900.508 € und Erträge von 42.928.215 € und somit 
einen kleinen Überschuss von 27.707 € aus.  
Die am 08.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung des Jahres 
2021 mit allen Anlagen einschließlich des HSK ist auf der Webseite 
der Gemeinde unter Rathaus, Satzungen & Richtlinien, Finanzver-
waltung, Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Kreuzau, einsehbar. 
Seit dem Vorjahr gibt es auch die Möglichkeit, den Haushaltsplan in 
interaktiver Form einzusehen. Im Interaktiven Haushalt sind alle 
Daten des Haushaltsplanes hinterlegt. Wesentliche Informationen 
sind auf hoch aggregierter Ebene zusammengefasst. Um weitere 
Informationen zu den einzelnen Positionen zu erhalten, können per 
Mausklick zusätzliche Details aufgerufen werden. Der Interaktive 
Haushalt ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.kreuzau.de/interaktiverhaushalt 
Dort ist auch ein Benutzerhandbuch hinterlegt, welches einen  
Überblick über die Darstellungen und Auswertungsmöglichkeiten 
des Interaktiven Haushalts gibt.  
Ihre Fragen und Anregungen nimmt der Kämmerer, Herr Stirnberg 
gerne persönlich (Rathaus, Zimmer 116), telefonisch (Durchwahl 
507-116) oder schriftlich (E-Mails an e.stirnberg@kreuzau.de) 
gerne entgegen. 

Der Bürgermeister 
-Ingo Eßer- 

Aus diesen Gründen habe ich mich entschlossen, auch diesmal den 
üblichen Zeitrahmen einzuhalten, obwohl die finanziellen Aus -
wirkungen der Pandemie eine seriöse Planung zu einem so frühen 
Zeitpunkt erheblich erschwert haben.  
Trotz dieser Unwägbarkeiten ist es gelungen, einen Haushalt aufzu-
stellen, der den Vorgaben des seit 2012 fortgeschriebenen HSK  
entspricht und ab dem Jahr 2021 dauerhaft Jahresüberschüsse 
ausweist. Das HSK läuft somit planmäßig aus, sodass der gemeind-
liche Haushalt ab dem nächsten Jahr – vorausgesetzt die positiven 
mittelfristigen Planzahlen bestätigen sich – keiner Genehmigungs-
pflicht mehr unterliegt. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Jahresabschlüsse 
2018 und 2019 jeweils zu Überschüssen von insgesamt über 4,6 
Mio. € geführt haben. Was den Abschluss des Jahres 2020 betrifft, 
ist zwar mit einem deutlichen Defizit zu rechnen, das aber je nach 
Höhe möglicherweise aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden 
kann und in diesem Fall nach den gesetzlichen Vorgaben der 
Gemeindeordnung als „strukturell ausgeglichener Haushalt“ gilt. 
In diesem Fall wären die Haushalte seit dem Jahr 2018 im Ergebnis 
oder zukünftig in der Planung ausgeglichen, was dem langjährigen 
Ziel einer geordneten Haushaltsführung ohne die permanente 
Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde sehr nahekommt. 
Dadurch wird der kommunale Handlungsspielraum erheblich erhöht. 
Die Planung der Haushaltszahlen des Jahres 2021 war geprägt 
durch die Einflüsse der Corona-Pandemie, die sich bereits im abge-
laufenen Jahr 2020 deutlich ausgewirkt haben. Es sind deutlich 
geringere Erträge, z. B. bei der Gewerbesteuer oder den Anteilen der 
Gemeinde an der Einkommensteuer, zu erwarten, als diese vor der 
Pandemie realistisch waren. Weiterhin sind ebenso steigende  
Aufwendungen, sowohl durch Personal- als auch Sachaufwand, 
absehbar. Unklar ist nach wie vor, wie lange und in welchem Umfang 
diese zusätzlichen Belastungen anfallen und in welchem Maß sie 
durch Bund und Land kompensiert werden.  
Ungeachtet der Verpflichtung, ab diesem Haushaltsjahr einen ausge-
glichenen Haushalt aufzustellen und der geschilderten pandemiebe-
dingten Unwägbarkeiten waren Rat und Verwaltung einvernehmlich 
der Auffassung, eine Vielzahl von Maßnahmen zur Erhaltung, vor 
allem aber auch zur Erweiterung oder Verbesserung bestehender 
Infrastruktur zu durchzuführen. Darüber hinaus sind auch gemeind-
liche Initiativen in Bezug auf relevante Zukunftsthemen wie Mobilität, 
Klimaschutz und Digitalisierung eingeplant. Dabei wurde Wert  
daraufgelegt, Maßnahmen vorzusehen, für die mit großer Wahr-
scheinlichkeit Fördermittel requiriert werden können und die somit 
zu einem hohen Prozentsatz refinanziert werden. Außerdem stehen 
die jährlichen pauschalen Fördermittel des Landes in Form von 
Inves titions-, Sport- sowie Schul- und Bildungspauschale in Höhe 
von diesmal insgesamt gut 1,639 Mio. € zur Verfügung. 
Allein für Baumaßnahmen sind 2021 Auszahlungen von fast 8,2 Mio. € 
geplant. Exemplarisch seien folgende Vorhaben angeführt:  
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Jetzt aktiv den neuen Skate- 
und Bewegungspark in Kreuzau  

mitgestalten!  
Wie soll der neue Skatepark gestaltet werden? Hierzu findet ab dem 
1.02. bis zum 15.02.2021 eine Online Befragung statt, in denen alle 
Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem die zukünftigen Nutzerinnen 
und Nutzer, ihre Ideen und Anregungen einbringen können.  
Langsam wird es ernst: Nachdem sich die Gemeinde Kreuzau im 
vergangenen Herbst erfolgreich um Fördermittel aus dem Landes-
programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ bewor-
ben hat, freut sich die Gemeinde nunmehr die vertiefende Planung 
und anschließende Umsetzung anzugehen. Für die Gemeindever-
waltung und für den Fördermittelgeber ist es hierbei wichtig, vor 
allem die künftigen Skaterinnen und Skater einzubinden.  
Der neue Jugendbereich soll auf der Wiese zwischen Großsporthalle, 
Freizeitbad und Festhalle errichtet werden. Als Grundlage dient ein 
Entwurf des Landschaftsarchitekturbüro Reepel + Schirmer, welcher 
durch visuelle Eindrücke bei der Online-Befragung präsentiert wird.  
Alle, die sich an der Planung beteiligen wollen, sind herzlich eingela-
den ab dem 1.02.2021 bis zum 15.02.2021 unter www.kreuzau.de 
oder unter www.kreuzau.de/masterplan den Online-Fragebogen aus-
zufüllen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!  
Für Rückfragen steht Ihnen David Gottstein (02422 507-353;  
d.gottstein@kreuzau.de) oder das Team des Dorfmanagements 
Saskia Goebel/Eva Glas (02422 507-445; 0151-6167576;  
dorfbuero@kreuzau.de) gerne zur Verfügung.  

Anmeldung zur weiterführenden  
Schule für das Schuljahr 2021/2022 

Für das Schuljahr 2021/2022 stehen die Anmeldetermine für die 
weiterführenden Schulen in Kürze wieder an. Wenn Ihr Kind zurzeit 
die vierte Klasse einer Grundschule besucht, werden Sie sich sicher 
schon Gedanken über die Schulwahl gemacht haben. Im Schulzen-
trum der Gemeinde Kreuzau stehen Ihnen ortsnah eine Sekundar-
schule und ein Gymnasium zur Verfügung.  

GYMNASIUM KREUZAU 
Sie können Ihr Kind am Gymnasium Kreuzau, Am Wassergarten 2, 
52372 Kreuzau anmelden: 

Wann? Donnerstag, 18.02.2021 bis Freitag, 12.03.2021  
von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr sowie 
Montag, 22.02.2021 bis Donnerstag, 25.02.2021 von 15.00 Uhr 
– 17.00 Uhr  

Bitte buchen Sie online einen Termin unter  
www.Gymnasium-Kreuzau.de 

Wo?     Raum D 077 
Zur Anmeldung für die Klasse 5 benötigen wir das Grundschulzeugnis, 
den 4-fach Bogen und die Geburtsurkunde Ihres Kindes. 
In die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe können auch 
Schülerinnen und Schüler mit dem Abschluss der Fachoberschul-
reife mit Qualifikationsvermerk für die gymnasiale Oberstufe anderer 
Schulen aufgenommen werden. Diese Anmeldung erfolgt im  
Sekretariat (Raum D 068). Bitten buchen Sie ebenfalls online einen 
Termin unter www.Gymnasium-Kreuzau.de. 
Sie erreichen das Gymnasium telefonisch unter 02422 – 94160,  
per Fax unter 02422 – 9416299 oder per Mail unter  
mail@gymnasium-kreuzau.de. 

SEKUNDARSCHULE KREUZAU/NIDEGGEN  
Anmeldung in den Sekretariaten mit Grundschulzeugnis,  
4-fach Bogen, Stammbuch und Impfpass nach vorheriger Termin-
absprache. Sie erreichen die Sekundarschule telefonisch unter 
02422 90691-111, per FAX unter 02422 90691-199 oder per Mail 
unter sekretariat@sek-kn.nrw.schule. 
1) 16. Februar - 18. Februar 2021 

Dienstag bis Donnerstag von 07.30 - 16.00 Uhr 
2) 19. Februar 2021 

Freitag von 07.30 - 12.00 Uhr  
2) 22. Februar - 12. März 2021 

Montag bis Freitag  von 07.30 - 12.00 Uhr 
An beiden Schulstandorten 
Kreuzau:     Raum B  020 
Nideggen:   Raum     006 
Die Sekundarschule ist eine Schule mit den Klassen 5-10 an beiden 
Standorten, an der Kinder mit jeder Empfehlung der Grundschule 
unterrichtet werden. Es werden alle Schulabschlüsse bis hin zum 
Abitur durch Kooperation mit dem Gymnasium Kreuzau, dem Berufs-
kolleg Kaufmännische Schulen, dem Nelly-Pütz-Berufskolleg und 
dem Berufskolleg für Technik Düren ermöglicht. Leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Lerngruppe gezielt her-
ausgefordert. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten 
erhalten spezifische Förderangebote. Die Sekundarschule ist eine 
gebundene Ganztagsschule mit Unterricht an drei Tagen (Montag, 
Mittwoch, Donnerstag) bis 15 Uhr. Dienstags und freitags endet der 
Unterricht um 13.10 Uhr. An den „langen“ Tagen haben die Kinder 
eine einstündige Mittagspause mit der Möglichkeit zur Einnahme 
einer gesunden Mahlzeit. Ebenso bietet die Schule vielfältige 
betreute Freizeitangebote an. In sog. „Lernzeit-Stunden“ werden 
anfallende Aufgaben mit der Unterstützung von Lehrkräften bearbeitet. 
Allgemeine Hinweise 
Als Erziehungsberechtigte müssen Sie persönlich Ihr Kind zur Jahr-
gangsstufe 5 anmelden. Bitte denken Sie daran, dass Sie das Stamm-
buch oder eine Geburtsurkunde, den Impfpass sowie das letzte Halb-
jahreszeugnis im Original und die Empfehlung der Grundschule 
mitbringen. Zur Anmeldung in die gymnasiale Oberstufe ist ein per-
sönliches Erscheinen der Erziehungsberechtigten nicht erforderlich. 
Alle genannten Schulen unterrichten Jungen und Mädchen. 
Wichtiger Hinweis zur Fahrkostenfrage: 
Die Übernahme von Fahrkosten richtet sich nach den geltenden 
Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NRW. Näheres 
hierzu können Sie bei der Gemeindeverwaltung Kreuzau, Herrn 
Schröder, im Rathaus, Zimmer 110 oder telefonisch unter 02422-
507110 bzw. per Mail unter r.schroeder@kreuzau.de erfahren. 
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Pflegeberatung vor Ort in Kreuzau 
Altern ist meist mit einem Nachlassen der Aktivität und Leistungsfä-
higkeit verbunden. Pflegebedürftigkeit bedeutet für Betroffene und 
ihre Angehörigen große physische, psychische und finanzielle Bela-
stungen. Häufig tritt die Pflegebedürftigkeit unerwartet ein. 
Schnell entstehen viele Fragen, viele Dinge müssen organisiert und 
erledigt werden. 
Daher bietet der Kreis Düren zusammen mit der Gemeinde Kreuzau 
eine Pflegeberatung vor Ort im Rathaus Kreuzau an. 
Die Pflegeberatung gibt Informationen 
• zum Pflegeangebot im Kreis Düren 
• zu Beratungsleistungen im konkreten Einzelfall sowie Finanzie-

rungsmöglichkeiten 
• Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Pflegeanbieter 
• Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 
Die Beratung erfolgt durch kompetentes, erfahrenes Personal 
des Kreises Düren und ist 
• trägerunabhängig, vertraulich, neutral und kostenlos 
Aktuelle Termine 2021: 
• 09.02.2021 
• 13.04.2021 
• 08.06.2021 
• 10.08.2021 
• 12.10.2021 
• 14.12.2021 
Immer dienstags vormittags in der Zeit von 08:30 – 11:15 Uhr 
für jeweils 45 Minuten in Raum 232 – 1. OG.  
Die Termine finden unter Einhaltung der jeweils aktuellen 
Hygienevorschriften statt. 
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin in 
Ihrem Rathaus in Kreuzau. 
Kontakt: 
Monika Paillon 
Tel.:  02422/507-108 
Monika.Paillon@kreuzau.de  

Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.  
Wir fördern, was Menschen verbindet 

Unter dieser Überschrift hat das Land Nordrhein-Westfalen ein Lan-
desprogramm zur Förderung und Stärkung der vielfältigen Heimat in 
unserem Bundesland aufgelegt. „Heimat ist Lebensqualität und 
schafft Verbundenheit in Zeiten, wo uns Vieles zu trennen scheint. 
Die Landesregierung fördert Initiativen und Projekte, die lokale und 
regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken.“, so 
die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach. 

Die Landesregierung setzt bei der Heimat-Förderung kein zentrales 
Leitbild von Heimat voraus oder durch, sondern lässt die Ausgestal-
tung in den Händen derjenigen, die Heimat vor Ort leben und tagtäg-
lich gestalten. Bis 2022 soll im Rahmen von fünf verschiedenen  
Elementen die Gestaltung der Heimat vor Ort gefördert werden.  
Die fünf Elemente der Heimat-Förderung in Nordrhein-Westfalen 
sind: 

Heimat-Scheck 
Zur unbürokratischen Förderung von Projekten lokaler Vereine und 
Initiativen, die sich mit Heimat beschäftigen, werden jährlich 1.000 
Heimat-Schecks à 2.000 Euro bereitgestellt. Gefördert werden 
können Maßnahmen, die sich mit dem Thema Heimat und Heimat-
geschichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten 
befassen. 
Der „Heimat-Scheck“ ist der Möglichmacher für all solche guten 
Ideen und kleinen Projekte, die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, 
aber einen großen Mehrwert in der Sache versprechen. Antrag und 
Verwendungsnachweis werden auf ein Minimum reduziert, so dass 
die Motivation sofort in Taten umgesetzt werden kann.  
Entsprechende Anträge können ohne zeitliche Frist gestellt werden. 

Antragsunterlagen finden Sie unter 
www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag.  

Heimat-Preis 
Das Land Nordrhein-
Westfalen fördert die 
Auslobung und Verlei-
hung von Heimat-
Preisen in den Kom-
munen des Landes. 
Für innovative Heimat-
projekte wird seit 
2019 ein Preis ausge-
lobt, der die konkrete 
Arbeit belohnen und 
zugleich nachahmens-
werte Praxisbeispiele 
liefern soll. Die Aus-

zeichnungen sind eine Wertschätzung der (überwiegend) ehrenamt-
lich Engagierten. Der Rat der Gemeinde Kreuzau hat einstimmig 
beschlossen, diesen Preis vergeben zu wollen. Entsprechende Richt-
linien wurden erarbeitet und können bei der Gemeindeverwaltung 
angefordert bzw. auf der Homepage der Gemeinde abgerufen 
werden. Danach entscheidet der Rat auf Empfehlung einer eigens 
eingerichteten Jury und des Kulturausschusses über die Auszeich-
nung. Die Ehrung erfolgt jeweils in der zweiten Jahreshälfte im 
Rahmen einer Ratssitzung.  Der Preis ist mit einem vom Land Nord-
rhein-Westfalen gewährten Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro je 
Jahr dotiert. Die Gemeinde Kreuzau kann diesen Gesamtbetrag auf 
bis zu drei Preisträger verteilen. Über die Aufteilung entscheidet der 
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Rat. Die formlosen Anträge können mit ausführlicher Begründung bis 
zum 31. März eines Jahres bei der Gemeindeverwaltung für das 
jeweils laufende Jahr eingereicht werden. 

Heimat-Werkstatt 
Ideen zum Thema Heimat sollen in „Werkstätten“ entwickelt und 
verwirklicht werden, damit eine inhaltliche Auseinandersetzung in 
Gang gesetzt werden kann. Denn jede Region – ob Stadtviertel oder 
eine Gemeinde im ländlichen Raum – hat prägende Besonderheiten, 
mit denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner identifizieren. Ver-
treter von Initiativen und anderen Organisationen, aber auch Bürge-
rinnen und Bürger direkt sollen sich in einen offenen, identitätsstif-
tenden Prozess einbringen. Zum Beispiel kann in einer offenen 
Kreativwerkstatt unter Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure ein 
ortstypisches Kunstwerk entwickelt und verwirklicht werden. 
Der Diskurs in der Heimat-Werkstatt soll Gemeinsamkeiten heraus-
arbeiten und das lokale Gemeinschaftsgefühl stärken. Zugleich kann 
mit der Gestaltung der öffentliche Raum aufgewertet werden. Der 
aufwändige Prozess wird je Projekt mit mindestens 40.000 Euro 
gefördert. Empfänger können Kommunen, Private, Vereine und 
gemeinnützige Organisationen sein.  

Heimat-Fonds 
Initiativen, die ein Heimat-Projekt verwirklichen wollen, sollen durch 
den Heimat-Fonds unterstützt werden: Für jeden eingeworbenen 
Euro soll es je einen Euro vom Land dazugeben (bis maximal 40.000 
Euro). Förderfähig sind Projekte von mindestens 5.000 Euro und 
maximal 80.000 Euro Gesamtvolumen. Die Verwaltung des „Heimat-
Fonds“ soll vor Ort über die Gemeinden und Gemeindeverbände 
erfolgen. Der Mindestanteil der Kommune beträgt 10 Prozent. Bei 
grenzüberschreitenden Projekten mit mehreren beteiligten Kommunen 
können im Einzelfall auch Projekte mit einem Volumen über 80.000 
Euro gefördert werden. 

Heimat-Zeugnis 
Hierbei steht die Schaffung und Bewahrung von in herausragender 
Weise die lokale und regionale Geschichte prägender Bauwerke, 
Gebäude oder entsprechender Orte in der freien Natur im Fokus.  
Projekte mit einem Volumen ab 100.000 Euro können mit maximal 
90 % (Private) bzw. 80 % (Kommunen) unterstützt werden. Antrags-
berechtigt sind Gemeinden und Gemeindeverbände sowie private 
und gemeinnützige Organisationen.  
Weitere Informationen zu allen Förderelementen erhalten Sie auf der 
Homepage des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen unter der Rubrik Heimat 
(https://www.mhkbg.nrw/heimat/Heimatfoerderprogramm/index.php) 
oder auch bei der Gemeindeverwaltung Kreuzau, Frau Kupferschläger, 
Tel. 02422 507-109 bzw. E-Mail: t.kupferschlaeger@kreuzau.de. 

Neues MTF in Dienst gestellt 
Löschgruppe Thum erhält ein neues MannschaftsTransportFahrzeug 
Gemeinsam mit Bürgermeister Ingo Eßer übergab der stellvertre-
tende Leiter der Feuerwehr, Christoph Schröder, den Neunsitzer am 
15.01.2021 offiziell an die Löschgruppe Thum. Das Fahrzeug wurde 
bereits vor Weihnachten durch die Einheit abgeholt. Für die Kamera-
dinnen und Kameraden erfolgte eine Corona konforme Kurzeinwei-
sung in die Fahrzeugtechnik.  
Es handelt sich um ein Auto von Ford, welches von einem Unterneh-
men im Kreis Düren feuerwehrtechnisch umgerüstet und ausgebaut 
wurde. Es ist auf einem aktuellen Stand der Technik, was nunmehr 
die Fahrten zu Einsätzen und Übungen, auch die der Jugendfeuer-
wehr, sicherer macht. Seitens der Gemeinde wurden hierfür ca. 
45.000 € ausgegeben. Der Vorgänger war rund 20 Jahre alt und ist 
zeitgleich außer Dienst gestellt worden. 
Das Fahrzeug verfügt über die Standardausstattung eines MTF 
sowie einer Anhängerkupplung, Handfunkgeräten, Handlampen, ein 
PG6-Pulverlöscher, Absicherungsmaterial zur Verkehrssicherheit. 
Der neue Funkrufname lautet Kreuzau MTF 4.  
Wir wünschen allzeit gute Fahrt!
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Fundgegenstände Gemeinde Kreuzau 01.11.2020 bis 12.01.2021

Neues Layout  
Foto-Impressionen gewünscht 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wie an der vorliegenden Aus-
gabe unschwer zu erkennen, 
präsentiert sich das Amtsblatt 
in einem neuen, modernen 
Layout. Eine vollkommen 
neue Titelgestaltung mit ver-
änderter Farbgebung sowie 
neu eingesetzten Schriften 
sind die markantesten Ände-
rungen, die dem Amtsblatt ein 
"neues Gesicht" geben. Die 
Titelseite beinhaltet nunmehr 
Kurzhinweise auf wichtige 
Inhalte, die Homepage sowie 
Social-Media-Kanäle der Ge -
meinde. Im Innenteil wurde 
das Textlayout angepasst,  
z. B. durch Anpassung der 
Schriftgröße, die für eine bessere Lesbarkeit sorgt.  
Das Amtsblatt bleibt auch in Zukunft vorrangig das amtliche 
Bekanntmachungs- und Mitteilungsorgan der Gemeinde. Hierneben 
wird im Veranstaltungskalender auf öffentliche Veranstaltungen auf-
merksam gemacht. Schulen, Vereine und Pfarrgemeinden können 
wie gewohnt ihre Mitteilungen im Amtsblatt veröffentlichen, und so 
die große gesellschaftliche, kulturelle, soziale und kirchliche Vielfalt 
des Gemeindelebens zum Ausdruck bringen.  
Um die Titelblattgestaltung noch kreativer und vielfältiger vorneh-
men zu können, können Sie der Redaktion gerne Ihre privaten Fotos 
mit Impressionen aus der Gemeinde zusenden. Benutzen Sie hierfür 
bitte die E-Mailadresse amtsblatt@kreuzau.de. Bitte bedenken Sie, 
dass Sie mit der Übersendung der unentgeltlichen Veröffentlichung 
des Fotos (auch im Internet) zustimmen und Sie im Besitz der Bild-
rechte sein müssen.  

Sprüche für Herz und Seele 
- Ausstellung im Foyer des Kreuzauer Rathauses - 

In den Herbstferien 2020 „der besonderen Umstände“ wurde in der 
offenen Kinder- und Jugendeinrichtung St. Urban Winden eine 
Woche nur für Jugendliche gestaltet. 
Intention war es, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen innezu-
halten, sich zu (kon-) zentrieren, darüber nachzudenken, was sie 
gerade umtreibt, wohin sie unterwegs sind. Dann sollten diese 
Gedanken künstlerisch umgesetzt werden. 
Mit Worten, Farbe und Gestaltungselementen wurde ausgedrückt, 
was die Mädchen und Jungen beschäftigt und berührt. Monika Heider 
als Leiterin der Einrichtung und Lisa Küster als begleitende und 
beteiligte Kunsttherapeutin unterstützten die Mädchen und Jungen. 
Die Aktion wurde über mehrere Tage gestreckt, so das der Faktor 
Zeit miteinfloss und dadurch der Gestaltung den nötigen Raum zur 
Entwicklung gab. 
Auf dem Weg bzw. im Laufe des Prozesses vom Auswählen der Sprü-
che über Überlegungen zu gestalterischen Möglichkeiten bis hin zur 
kreativen Umsetzung waren die Jugendlichen gefordert, ihren eigenen 
Ausdruck zu finden und ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. 
Entstanden sind individuelle, sehr persönliche und daher völlig ver-
schiedene Kunstwerke. Eine Momentaufnahme – oder vielleicht 
auch mehr – von dem, was jede/ jeden gerade begleitet, Trost ist, 
Mut macht, Kraft gibt. 
Die auf Holz aufgemalten und gestalteten Sprüche sind hier zu sehen: 
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Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 19.02.2021. 
Bitte alle Mitteilungen für das nächste Amtsblatt bis  
spätestens   Mittwoch, den 10.02.2021, 
                    10.00 Uhr, per Mail einreichen. 
Später eingereichte Artikel werden nicht mehr berücksichtigt! 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Text- und Bild -
dokumente ausschließlich in digitaler Form über die  
Mailadresse: Amtsblatt@Kreuzau.de entgegennehmen 
können. Texte sollten im Word-Format übermittelt werden. 
Die Übersendung von Papierdokumenten wird vom Verlag nur 
noch im besonderen Ausnahmefall akzeptiert. 

MITTEILUNGEN  
DER KIRCHEN 

Weihnachtsbaumschmücken 
Mit Beginn der Adventszeit machten sich die Kinder der profinos Kita 
„St. Urban“ wieder auf den Weg, den Weihnachtsbaumschmuck für 
die Volksbankfiliale in Kreuzau zu gestalten. 
Gemeinsam wurde überlegt, welche Ideen umgesetzt werden können, 
damit der Baum auch in diesem Jahr ein echter Hingucker wird. 
Wochenlang wurde von den Kindern fleißig geplant und gebastelt, 
damit der Schmuck auch pünktlich zum traditionellen Baumauf -
stellen fertig ist. 
Da aufgrund der aktuellen Corona Situation der persönliche Besuch 
der Kinder in der Filiale nicht stattfinden konnte, wurde das Schmük-
ken in diesem Jahr als Unterstützung von den Mitarbeitern der 
Volksbank übernommen. 
Wir bedanken uns herzlich bei der Volksbank Euskirchen für eine 
großzügige Spende und bei Herrn Römer für die gute Zusammenarbeit. 

Sternsingen – aber sicher! 
... sagten sich die Sternsinger  

aus Obermaubach 
Trotz Corona und den dadurch erschwerten Bedingungen wollten 
sich auch in diesem Jahr fünfundzwanzig Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene nicht von der langjährigen, guten Tradition abbringen 
lassen, den Bewohnern des Ortes den Segen für jedes Haus zu bringen. 
Leider war es uns in diesem Jahr nicht erlaubt an jeder Haustüre zu 
schellen und den Bewohnern persönlich den Segen zu überbringen. 
Deshalb gab es für jeden Haushalt eine kleine Flyer-Mappe mit einer 
Grußbotschaft und den Segen 20*C+M+B+21 für die Haustüre in 
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den Briefkasten. Viele Einwohner freuten sich die Sternsinger durch 
den Ort ziehen zu sehen und hatten schon für die Kinder kleine 
Geschenke an die Haustüre gelegt. 
In der Pandemie hat sich die Notlage der Kinder weltweit meist noch 
verschärft. So war es für die Kinder klar, dass sie auch in diesem 
Jahr wieder als Kinder für Kinder in Not mit ihrer Sammlung Gutes 
tun wollen. Nach dem diesjährigen Motto „Kindern Halt geben“. 
Mehr als 1.600 Projekte für Not leidende Kinder weltweit werden 
jährlich vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ unterstützt. Ein-
nahmen in Höhe von insgesamt rund 79 Millionen Euro standen dem 
Hilfswerk der Sternsinger 2019 für seine Arbeit zur Verfügung. Geför-
dert wurden Projekte in 108 Ländern. Neben der Förderung der 
Kinder-Hilfsprojekte zählen der Einsatz für die Rechte von Kindern 
weltweit sowie die Bildungsarbeit zu den Aufgaben.   

MITTEILUNGEN VEREINE 

#krözauenblauonwiss 
"Schluppe-Aktivitäten" in dieser besonderen Session 

Üblicherweise stecken wir Karnevalisten in diesen Tagen in der End-
phase zur Vorbereitung unserer Veranstaltungen zur närrischen Ses-
sion. Bekanntlich ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 
alles anders und zum Schutz unserer aller Gesundheit finden keine 
Veranstaltungen statt. "Wenn dem dann schon so ist, dann sollen die 
Menschen zumindest in unserem Ort und an den Straßen spüren, 
dass Krözau eine närrische Hochburg des Fastelovends ist", so Prä-
sident Peter Kaptain bei der Vorstellung der dennoch vorgesehenen 
Aktivitäten in der schwierigen Session 2020/2021. 
Wir haben verschiedene Aktivitäten geplant, die in der Zeit von Ende 
Januar bis zum Aschermittwoch -aber natürlich vor allem an den 
tollen Tagen 2021- unseren Ort im närrischen "Blau on wiss" 
erstrahlen lassen sollen. 

So starten wir einen Wettbewerb für den schönsten karnevalisti-
schen Fensterschmuck.  
Die 111 schönsten Deko-Fotos werden erfasst und in der Nachfolge-
session auf einem überdimensionalen Banner präsentiert. Bei 
diesem Wettbewerb haben wir auch bereits Kontakt zu den Kinder-
tagesstätten und Schulen aufgenommen und um Unterstützung und 
Mitwirkung gebeten.  
Darüber hinaus bereiten wir derzeit mit den Geschäftsinhabern auf 
der Hauptstraße in deren Schaufenstern eine Ausstellung mit den 
Zeichnungen aller Prinzenwagen der Rosenmontagszüge seit dem 
Jahr 1928 vor. Es handelt sich um eine Serie von insgesamt 74 far-
bigen Zeichnungen unseres Künstlers und Ehrensenators Richard 
Schall in der Größe von 50 x 40 cm. So können die Menschen in 
unserem Ort dann im Rahmen eines Spaziergangs entlang der 
Hauptstraße rauf und runter die Geschichte aller Prinzenwagen noch 
einmal nachvollziehen und den Rosenmontagszug zu Fuß erleben.  
Im Ortszentrum werden wir zudem ebenfalls wieder unsere bereits 
bekannten bunten Clowns an den Laternen aufhängen. Damit die Clowns 
in einem neuen Glanz erstrahlen, werden sie derzeit neu aufbereitet. 
Und schließlich wird auch die schon zur Tradition gewordene Serie 
der karnevalistischen Ausstellungen im Rathaus fortgesetzt. In 
diesem Jahr steht die Ausstellung unter dem Motto "Mit Abstand 
jeck" und die Ausstellung wurde von den Kindern der Kindertages-
einrichtung "Rurmäuse" gestaltet. Auch in diesem Jahr steht die 
Ausstellung wieder unter der "Patenschaft" unseres Ehrensenators 
Richard Schall, der die gesamte Koordination übernommen hat. 
Letztlich werden die "Schluppe" auch zu dieser Session wieder ein 
Rosenmontagszugprogrammheft herausgeben. Mit dieser 71. Auf-
lage des Rosenmontagszugprogrammheftes soll – auch wenn es 
keinen Umzug gibt- die bisher ununterbrochene Tradition dieses 
Heftes fortgesetzt werden und darin werden dann alle bisherigen 
Prinzenwagen zu sehen sein. Dieses Heft wird eine Woche vor 
Rosenmontag in Kreuzau und den umliegenden Ortschaften verteilt. 
Nur wenn es die dann aktuellen Infektionszahlen zu lassen, erfolgt in 
Kreuzau die Verteilung auch in Form der "traditionellen Haussammlung". 
Mit diesen Aktivitäten schließt sich für die Karnevalsgesellschaft 
dem Motto des diesjährigen Sessionsorden #fastelovendvebengk 
und das #ochmetavstand" an.

Seeräuber im Lockdown 
Das Jahr 2020 wurde von Corona-Maßnahmen und -Regeln bestimmt. 
Alle größeren Events mussten abgesagt werden und kleinere Veranstal-
tungen konnten nur unter Einhaltung von behördlich genehmigten Hygie-
nekonzepten stattfinden. In 2021 wird sich dies wohl leider zunächst 
noch nicht ändern. Ab wann wieder größere Veranstaltungen stattfinden 
können bzw. dürfen ist nicht abzusehen. Für das erste Februarwochen-
ende waren die Heimveranstaltungen und für den Orchideensonntag der 
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Wurfmaterial 
Liebe Freunde der KG “Decke Boom”,  
nachdem unser Karnevalszug aufgrund der 
schlechten Witterungsbedingungen leider aus-
fallen musste, haben wir nach einer Lösung 
gesucht, das Wurfmaterial an die Stockheimer 
(insbesondere die Kinder) zu verteilen. Hierzu 
haben wir dieses am 21.06.2020 an alle Haus-
halte verteilt, die uns als Zeichen einen Ballon an 
die Tür gehängt haben. 

KG Decke Boom Stockheim  
Weihnachtsflyer 

Liebe Stockheimer, liebe Freunde des Stockheimer Karnevals, 

auch für uns von der KG “Decke Boom” ist in diesem Jahr alles 
etwas anders als wir es uns vorgestellt haben. Die Planungen für den 
Sitzungskarneval in Stockheim waren durch uns seit einiger Zeit im 
Gange, wurden jedoch abrupt durch die Corona Pandemie unterbro-
chen und in einem sind Wir uns wahrscheinlich alle einig: Wir wollen 
nicht das zweite Heinsberg werden. Das Risiko mit Veranstaltungen 
neue Hotspots zu schaffen ist einfach zu groß und wird von uns als 
verantwortungsvoller Veranstalter nicht unterschätzt. Zusätzlich ist 
das finanzielle Risiko für einen Veranstalter noch größer, als in einer 
normalen Session und wird durch vorhandene Auflagen des Gesetz-
gebers wie zum Beispiel Abstandsregelungen und verminderte 
Besucherzahl noch erhöht. 

Der Vorstand der KG “Decke Boom” hat daher beschlossen, in der 
Session 2020/21 keinen Sitzungskarneval durchzuführen und alle 
Veranstaltungen abzusagen. Diese Entscheidung ist uns sehr 
schwergefallen, da wir den Stockheimer Jecken gerade in dieser 
schweren Zeit auch gerne etwas Abwechslung geboten hätten. Wir 
sehen jedoch wegen der aktuellen Situation keine andere Alternative. 
Ob die Situation zum Beginn des Straßenkarnevals die Durchführung 
eines Zuges zulässt, würden wir gerne erst einmal abwarten. Hier-
über werden wir später noch auf unserer Facebook Seite informieren.  
Bleiben Sie uns trotzdem treu und vor allem: bleiben Sie GESUND 

Neujahrsgruß  
der Kirmesgesellschaft Kreuzau 

Liebe Mitglieder und Freunde der Kirmesgesellschaft Kreuzau 1923 e.V., 
das Jahr 2020 liegt nun hinter uns und hat uns alle durch die 

Leider ist auch nach dieser Aktion noch eine Menge Wurfmaterial 
übriggeblieben, doch auch hierzu haben wir eine Lösung gefunden: 
Am 07.12.2020 haben wir dieses corona-konform mit Abstand und 
Mundschutz an die Tagesgruppe Stockheim übergeben dürfen. 
Wir hoffen, dass wir auf diese Weise möglichst viele Kinder erreichen 
und glücklich machen konnten.

Karnevalsumzug sowie die After-Zoch-Party der KG Seeräuber Ober-
maubach 1989 e.V. geplant. Aber aus bekannten Gründen fallen diese in 
diesem Jahr aus. Die Proklamation des designierten Dreigestirns, Prinz 
Malin I. (Malin Kipp), Bauer Janina I. (Janina Kipp) und Jungfrau Marina I. 
(Marina Hohn) findet voraussichtlich am 06.11.2021 statt. Zwar kam das 
Vereinsleben aufgrund der verschärften Corona-Regeln fast vollständig 
zum Erliegen, doch zwei Aktionen gab es dennoch. Auf der Suche nach 
einer neuen Freizeitbeschäftigung entdeckte unser Präsident und Tanz-
trainer Thomas Kroth seine Freude am Backen, insbesondere dem von 
Weckmännern. Unter dem Motto „Jeder Weck ist anders“ wurde allen 
Tänzerinnen und Tänzern der KG an dem Tag, an welchem normalerweise 
die Proklamationsveranstaltung gewesen wäre, von Vorstandsmitglie-
dern eine Überraschungstüte an die Haustüre gebracht. In der Tüte befan-
den sich, neben einem frisch gebackenen Weckmann, auch eine blaue 
Pappnase als Gute-Laune-Macher sowie ein Aufmunterungsbrief. Es war 
eine gelungene Überraschung, über die sich auch die Mitglieder des Elfer-
rats freuten als sie einige Wochen später, nämlich am Nikolaustag, ihre 
Tüte erhielten. Als Folge dieser Aktion wurden zahlreiche Selfies, mit 
Weckmann in der Hand und Pappnase im Gesicht, in den sozialen Medien 
gepostet. Mittlerweile ist es Tradition, dass die jüngsten „Seeräuber“ sich 
vor dem 1. Adventswochenende zu einer Bastelstunde treffen, um den 
Baumschmuck für den Dorf-Weihnachtsbaum zu Basteln und anschlie-
ßend beim Schmücken zu helfen oder auch nur zuzuschauen. Da auch 
dieses Treffen nicht möglich war, bastelten die Kinder der Bambini- und 
Jugendgarde sowie das Junioren-Tanzduo fleißig zuhause. So konnten 
sich die Einwohner und Besucher von Obermaubach auch in dieser 
besonderen, von Corona geprägten Weihnachtszeit an einem wunder-
schön geschmückten Dorf-Weihnachtsbaum erfreuen. Nun hoffen wir 
darauf, dass in der Session 2021/2022 wieder annähernd in traditioneller 
Art und Weise das Brauchtum Karneval gelebt und gefeiert werden kann.  
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Spende der Kreuzauer Ortsvereine 
an den Förderverein  

der Grundschule Kreuzau 
Kurz vor Weihnachten konnte der Kreuzauer Ortsvorsteher Manfred 
Kempen im Namen der Kreuzauer Ortsvereine, eine Spende an den 
Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule Kreuzau, Herrn 
Wallraff, übergeben. 

Üblicherweise unterstützen die Kreuzauer Ortsvereine jedes Jahr mit 
einer Spende die traditionelle Weihnachtsfeier der Seniorinnen und 
Senioren unseres Ortes in der Festhalle. 

Bei der Besprechung der Ortsvereine wurde schnell deutlich, dass es 
aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine Seniorenweih-
nachtsfeier geben wird. Trotz der in den zurückliegenden Monaten für 
die Vereine schwierigen Situation, war man sich in der Runde schnell 
einig, auch in diesem Jahr die Spenden zu sammeln und diese dann 
dort einzusetzen, wo die Pandemie für größere Probleme sorgt. 

Diese Aktion der Ortsvereine sollte auch ein „symbolisches Danke-
schön“ für alle hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
für die Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. 

Es bestand dann schnell Einigkeit, den Gesamterlös des Spenden-
aufrufs für sozialbenachteiligte Kinder unserer Grundschule dem 
dortigen Förderverein zur Verfügung zu stellen. Und so kam durch 
die Spenden der Ortsvereine K.G. Ahle Schlupp 1880, Heimat-und 
Geschichtsverein, Highland Shadows, Kirchenchor, Kirmesgesell-
schaft, Musikschule,  St. Heribertus Schützenbruderschaft, Tennis-

Bewegung aus der Tüte! 
Turnclub Kreuzau verteilt Adventsbeutel an Familien mit Kindern 
Der Turnclub Kreuzau hat am letzten Adventswochenende mit der 
Aktion „Bewegung aus der Tüte!“ junge Familien mit Kindern unter-
stützt. Wenn die Kinder nicht in den Verein kommen können, bringen 
wir die Bewegung eben zu den Kindern. Mitglieder des Vorstands 
haben zweihundert bunte Turnbeutel mit kleinen Sportspielzeugen 
gepackt und an Vereinskinder im Alter bis 10 Jahre verteilt. Gefüllt 
wurden die Beutel mit Wurfscheiben, Springseilen, Paddle Balls, klei-
nen Spielen und Malkreide.  
"Geschlossene Sporthallen und fehlende Bewegungsangebote 
haben uns veranlasst, den Sportgedanken auf andere Art und Weise 
rüberzubringen", so Gerd Henn vom Vorstand des Turnclubs.  
"Die Aktion sollte die Kinder nicht nur zur Bewegung motivieren, 
sondern auch zur Weihnachtszeit ein wenig Freude bereiten."  
Finanziell gefördert wurde die Aktion vom Landessportbund.  
Infos: www.turnclubkreuzau.de.

club, Tischtennisclub sowie die Ortsgruppe Kreuzau des VdK, der 
stolze Betrag von 1.000 € zusammen. 
Herr Wallraff bedankte sich im Namen des Fördervereins und des 
Schulleiters Hermann-Josef Schlegel sowie ganz besonders im 
Namen der Schülerinnen und Schüler und versprach, die Spende für 
den vorgeschlagenen Zweck einzusetzen.

Corona-Pandemie viel Kraft gekostet. Liebgewonnene Traditionen 
und Feste mussten ausfallen und auch jetzt hat uns der Lockdown 
noch fest im Griff, so dass die „Apres-Ski-Party“ der Kirmesgesell-
schaft im Januar leider ebenfalls entfällt. 

Trotzdem wollen wir optimistisch ins Jahr 2021 blicken und hoffen, 
dass wir im September 2021 wieder gemeinsam unsere Kirmes in 
Kreuzau feiern können. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Förderern und 
Sponsoren für ihre Treue und Unterstützung bedanken. Das Königs-
paar mit Adjutantinnen, die Kinderhahnenkönigin, sowie der Vor-
stand der Gesellschaft wünschen Euch und Euren Familien ein 
frohes und gesundes neues Jahr 2021. 
Bleibt gesund und zuversichtlich! 
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Lebendiger Adventskalender  
in Stockheim 2020 

Das neue Jahr hat schon wieder seinen Lauf begonnen. Trotzdem möch-
ten wir noch einmal ins alte Jahr zurückschauen, in den Dezember. 
Wir selbst waren überrascht wie viel Anklang unser Lebendiger 
Adventskalender in diesem „Corona-Winter“ gefunden hat, obwohl 
es so viel anders war in diesem Jahr. 
Keine fröhliche Geselligkeit, kein Glühwein, kein Gebäck, dafür  
liebevoll hergerichtete Advents-Geschichten-Boxen, Lichterglanz, 
adventlich geschmückte Häuser und manchmal sogar weihnachtliche 
Klänge. 
Bei allen Beteiligten möchten 
wir uns herzlich bedanken!  
Bei denjenigen die den Mut 
hatten, auch im Jahr 2020 
ein Kalendertürchen zu 
gestalten, für die zauberhaf-
ten Gedichte, Geschichten, 
und berührenden Gedanken.  
Für alle Ideen die zusam-
mengetragen wurden, 
obwohl keiner gewiss sein 
konnte, dass seine Mühe belohnt würde. 
Aber auch bei denjenigen, die sich Abend für Abend die Advents- 
Botschaften abgeholt haben.  
Denn nur so konnte unser Lebendiger Adventskalender Erfolg haben. 
Wir hoffen darauf, dass im Laufe des Jahres die Normalität weitgehend 
zurückkehrt, dass „positiv“ etwas „Schönes“ bedeutet und „Kontakte“ 
wieder erlaubt sind. 

- Spurensuche - 
Erinnerungen an die Katholische Volksschule Kreuzau  

in der Zeit von 1955 bis 1958  
Im Jahre 2019 erhielt der Heimat- und Geschichtsverein Kreuzau e.V. 
über die Gemeindeverwaltung Kreuzau ein Fotoalbum mit Bildern 
von Kreuzau und Umgebung sowie beiliegend eine Todesanzeige. Ein 
handschriftlich beschriebener Zettel mit folgendem Wortlaut war  
beigefügt: „Kreuzau war seine 1. Stelle und es galt noch Anwesen-
heitspflicht! (ich kann das Album nicht in den Müll werfen)“. B. Claßen 
Auf einem weiteren Zettel war handschriftlich folgender Satz ver-
merkt: „Zum Abschied gewidmet von der Englischgruppe der Mäd-
chenoberklasse aus Kreuzau.“  

Der Verstorbene hieß Heinz Claßen und war in einer Liste von Lehr-
personen im Nachkriegs-Kreuzau vermerkt. Zur Orientierung: In den 
50iger Jahren waren in dieser Liste u. a. Dr. Meisenheimer als 
Rektor, Werner Czichon, Karl Jopen, Josef Trompeter, Niklas Nolden, 
Katharina Dahmen, Frau Taborsky, Peter Heinen, Josef Merzenich, 
Frau Milz, Therese Moll und Heinz Claßen (von  1955 – 1958) aufge-
führt. 
Die Mädchenoberklasse erfaßte zur damaligen Zeit die Stufen 6,7 
und 8. Klassenlehrerin in der Oberklasse war in der Regel Katharina 
Dahmen. Heinz Claßen wird dort nur Englisch-Unterricht erteilt 
haben, und zwar für die Einschulungsjahrgänge 1948, 1949 und 
1950. Schulentlassungsjahre waren demnach 1956, 1957 und 
1958. Widmung mit Fotoalbum kann nur von diesen Jahrgangs -
stufen herrühren.  
Wer sich an diesen Lehrer Heinz Claßen erinnern kann, möchte mich 
bitte unter der 
Telefon Nr. 02422/6455 anrufen oder meine Mail-Adresse:  
rur.krudwig@t-online.de benutzen. 
Todesanzeige mit Album und Widmung wird in den Räumen  
der Hans-Hoesch-Stiftung aufbewahrt und kann dort, wenn die  
Pandemie vorüber ist, eingesehen werden. 

Erfolgreiche Spendenaktion  
für die Dürener Tafel 

Pandemiebedingt hat die St. Heribertus Schützenbruderschaft 
Kreuzau in 2020 keine Weihnachtspaketaktion  

für die Dürener Tafel durchgeführt. 
Stattdessen bat die Dürener Tafel um Geld beziehungsweise Gut-
scheine von Lebensmittelgeschäften, Metzgereien und Bäckereien, 
um diese dann Mitte Dezember, während der normalen Lebensmit-
telausgabe, an die Kunden zu verteilen. 
Daher fand die Sammelaktion in abgewandelter Form statt (siehe 
Bericht im Amtsblatt 11-2020). 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen  
Spender*innen bedanken, die trotz – oder gerade wegen den 
pandemiebedingten Veränderungen gespendet haben. 
Es konnten 11 Gutscheine sowie 700 Euro an die Dürener Tafel über-
geben werden. 
Absage der Jahreshauptversammlung 
Die am 22.01.2021 vorgesehene Jahreshauptversammlung muss 
wegen der Corona-Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. 
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Nicht jeder Kaminofen  
für Allergiker gut 

Gründe, sich einen Kaminofen anzuschaffen, gibt 
es genug: Das Spiel der flackernden Flammen 
bringt Gemütlichkeit und schafft ein angenehmes 
Raumklima. Für Hausstauballergiker ist die Frage, 
welcher Ofen am geeignetesten ist, oft schwierig: 
Bei der Wahl des Ofens kommt es vor allem auf 
die Wärmeabgabe an, da diese möglichwerweise 
Staub aufwirbelt. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwischen zwei Arten der Wärmeabgabe: 
Konvektionswärme und Strahlungswärme. 
Konvektionswärme wird über metallische Flächen 
in kurzen Wellen schnell an die Luft weitergegeben. 
Durch große Luftumwälzung erreicht man so teilweise auch angrenzende Räume. 
Die Vorteile: sehr schnelles Aufheizen und Aufheizen von großen Luftmengen. Nach-
teile: Da bei dieser Heizart zuerst die Luft und erst sehr viel später Gegenstände und 
Wände im Raum erwärmt werden, sind vor allem Außenwände immer um einige 
Grad kühler als die Raumluft. In der Folge wird der Luft Feuchtigkeit entzogen, die 
sich an den Außenwänden als Kondensat niederschlägt und bei mangelnder  
Lüftung schnell zu feuchten Wänden führt. Weiterer Nachteil: Es gibt keine bzw. 
wenig Speicherzeiten. Und mit der Luftbewegung durch Konvektionswärme gelangt 
belastender Staub in die Raumluft. Fazit: Ein Kaminofen, der Konvektionswärme 
abgibt, kann zwar einen Raum sehr rasch aufheizen, ist aber für Allergiker und  
Menschen mit Atemwegserkrankungen nicht geeignet.  
Strahlungswärme ist auch als „gesunde“ Wärme in Form von langen Wellen 
bekannt. Sie ermöglicht eine natürliche Erwärmung des Raumes. Wände, Böden 
und alle Gegenstände im Raum werden gleichmäßig wie unter Sonneneinstrahlung 
direkt erwärmt, die umgebende Luft hingegen nur indirekt. Die Strahlungswärme 
erwärmt nicht die Luft, sondern alle Objekte, auf die sie trifft – Wände, Decken und 
Böden nehmen die Wellen auf und wandeln sie in Wärmeenergie um. Dabei entsteht 
keine Luftströmung, das heißt die Strahlungswärme wirbelt keinen Staub auf. 
Schon bei niedrigerer Temperatur  wird eine wohlige Wärme empfunden. Nachteil: 
etwas längere Aufheizzeiten. Fazit: Die Strahlungswärme ist ideal für Menschen, die 
regel mäßig heizen, Kinder haben, öfters zu Hause sind, sowie ideal für Allergiker 
und Menschen mit Atemwegsbeschwerden. 
Und auch Ofen ist nicht gleich Ofen. So gibt es auch hier Unterschiede. Aus ihren 
Funktionsweisen lässt sich ableiten, welche Öfen für Hausstauballergiker nicht  
geeignet sind: Kaminofen, Heizkamin, Kombiofen, wasserführende Öfen. Hingegen 
wird für Allergiker das Heizen mit folgenden Öfen empfohlen: offene Kamine, Grund-
ofen, Hypokaustenofen. 

Ihre Apothekerinnen 
Annette Cremer und  

Anne Cremer-Langfermann




